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Vom Zähneweh
Da ist ein Mißstand irgendwo,
Man kennt ihn längst und rügt ihn scharf;
Doch bleibt der Mißstand ruhig so,

Bis ihn das Unglück heben darf.

Man sieht das bei der S.B.B.,

Beim Strassenbau in Stadt und Land;
Ja, selbst beim eignen Zähneweh,
Wenn man zu spät den Doktor fand.

Denn meistens ändert nur durch Zwang,
Ein Mißstand; und nicht durch Vernunft.
Das ist und bleibt der Welten Gang,
Den keine Weisheit übertrumpft. f. Stucki

Ist ja
so klar

Wir haben 60,000 Hektoliter zu viel
Schnaps.

Diese sollen dem Benzin
beigemischt werden.

Nun haben wir aber doch zu wenig

Schnaps, um so viel Schnaps zu
viel zu haben.

Deshalb mussten letztes Jahr ca.

100,000 Hektoliter Sprit eingeführt
werden.

Würden wir nun weniger Schnaps
fabrizieren, so müssten wir noch mehr
einführen, um so viel zu viel zu
haben, dass sich der Beimischungszwang
rechtfertigt.

Bleibt also als erlösender Ausweg
tatsächlich nur die Ueberproduktion.

En au ganz Halle.

Splitterchen
Das einzige, was jeder auf der Welt

direkt bessern könnte, ist »man»
selber aber «man» fängt immer
bei den andern an!

Warum ächt? Nuggi quatorze
wissend des Balkens im eigenen

Auge, muss man den Andern auf die
Gefahr seines Splitters hinweisen!

Der Setzer.)

Krisen-
Erscheinung
Aus einem Briefe

Am Sonntag machten wir mit dem

Automobil einen Ausflug in den Wald
und dort hatten wir ein Picknix, iß

Paul Erni

Der Schläuling.
«Sie junger Mann, nehmen Sie hier

meine Mappe und belegen Sie mir
damit einen Platz!»

Der Tschugger
von Tschugg

Im Kanton Bern liegt ein kleiner
Ort mit dem Namen Tschugg. Der
Wein, der dort wächst, heisst Tschugger;

seine Bewohner nennt man
Tschugger.

Wie ist das nun, wenn ein Tschug-

Konferenzen in Bern
im Nebensaal des Büffet

S. Scheidegger

Gut beraten isf,
Wer im Kaufleuten isst.

Rest. Kanflenten, Zürich
Pelikanstr. 18, Ecka Talacker

ger in Züri Polizist wird ist dann
der Tschugger kein Tschugger mehr
oder bleibt der Tschugger einTschugger?

und wie hoch ist die Busse,

wenn zum Beispiel ein Tschugger
seinen Landsmann in Züri als Tschugger

begrüsst und wie ist es, wenn
ein Tschugger, der in Züri nicht
Tschugger ist, sich als Tschugger
ausgibt? wird das als Amtsanmassung
bestraft? Muss das wissen, denn ich
bin selber ein Tschugger. Vielleicht
klärt mich der Zürcher Polizeirichter
oder sonst ein genial Begabter auf.

R. S. Tschugger von Tschugg.

Cognac-
Witz
Vor diesem Witz sind ausnahmsweise zwei
Cognacs zu trinken. Nachher kann man dann
immer noch einen nehmen.

Schreibt mir da ein befreundeter
eidgenössischer Beamter aus einer
schönen Schweizerstadt:

«. und nun entschuldige, wenn
ich diesen kurzen Brief schliesse, es

ist nämlich sechs Uhr, und für Ueber-
stunden bin ich nicht bezahlt.»

Es handelt sich, wohlverstanden,
um einen privaten Brief, zwar mit
eidgenössischem Papier und Couvert,
immerhin nicht portofrei, was ich
anerkenne! Ego
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